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Ihr Antrag auf Informationszugang bei der Technischen Hochschule Wildau vom
21. Februar 2021
Ihre E‐Mail vom 9. April 2021, fragdenstaat.de (# 213362)

Sehrgeehrter Herr Langner,

vielen Dank für Ihre E‐Mail vom 9. April 2021. Siebaten uns darin um eine informationszu‐
gangsrechtlicheEinschätzungin Bezug auf den ablehnenden Widerspruchsbescheidder Tech‐
nischen HochschuleWildau vom 6. April 2021. Die Hochschule hatte uns ebenfalls über diesen
Widerspruchsbescheidinformiert.

In ihrem Widerspruchsbescheidvom 6. April 2021 argumentierte die Technische Hochschule
Wildau, der in Rede stehende Quellcode der App falle nicht unter den Aktenbegriff des§ 3
Akteneinsichts‐ und Informationszugangsgesetz(AIG).Einzelheitenüber ein Bearbeitungsme‐
dium stellten keine inhaltliche Information im Sinne dieser Vorschrift dar.

Außerdem stützte die Hochschule ihre Ablehnung auf den Ausnahmetatbestanddes§ 2 Absatz
5 Nummer 2 AIG, alsoauf den Schutzöffentlicher Stellen,die am Wettbewerb teilnehmen. Die
Technische Hochschule Wildau veräußere die Nutzungsrechte an der App neben Konkurren ‐
ten im Wirtschaftsverkehr. Dies sei ihr erst im Rahmender Sachverhaltsermittlung anlässlich
des Widerspruchsverfahrens aufgefallen.

Den im Ursprungsbescheidgeltend gemachten Ablehnungsgrunddes§ 5 Absatz 1 Satz1
Nummer 2 AIG (Urheberrecht) erwähnt die Hochschule hingegen nicht mehr.

Der in Redestehende Quellcode fällt unseresErachtensausfolgenden Gründen unter den
Aktenbegriff des§ 3 AIG:

 Die Begriffsbestimmung des§ 3 AIG stellt die Information in den Vordergrund, und
zwar ungeachtet der Form ihrer Aufzeichnung. Der Gesetzgeberhat diese Klarstellung
in Bezug auf den ursprünglichen Entwurf im RahmendesparlamentarischenVerfah ‐
rens für erforderlich gehalten. Selbst die Begründung der Landesregierungzum ur‐
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sprünglichen Gesetzentwurf geht davon aus, dass die – vorliegend wohl unstrittigen – 
amtlichen und dienstlichen Zwecke entscheidend sind. Eine Beschränkung auf klassi‐
sche Vorgänge (Akte mit Einband usw.) sowie eine Unterscheidung zwischen Inhalt 
und Medium bzw. Programm vermögen wir der Begriffsbestimmung nicht zu entneh‐
men. 

 
 Zudem halten wir es für fraglich, dass, folgt man der von der Hochschule vorgenom‐

menen Unterscheidung zwischen Inhalt und Medium, ein Quellcode nur deshalb keine 
inhaltliche Bedeutung haben soll, weil er in einem Programm gespeichert ist. Schließ‐
lich beschreibt ein solcher Quellcode die Funktionsweise der Software und stellt im 
hier vorliegenden Fall die Grundlage für die Kontaktnachverfolgung durch die Techni‐
sche Hochschule Wildau dar. 

 
Unsere diesbezügliche Auffassung hatten wir der Technischen Hochschule Wildau bereits in 
Bezug auf deren Ablehnungsbescheid vom 5. März 2021 mitgeteilt. 
 
Die Vorschrift des § 2 Absatz 5 Nummer 2 AIG nimmt Unterlagen öffentlicher Stellen von der 
Anwendung des Akteneinsichts‐ und Informationszugangsgesetzes aus, soweit diese als Un‐
ternehmen am Wettbewerb teilnehmen. Solche Wettbewerbssituationen bestehen beispiels‐
weise in Bezug auf Sparkassen, die mit nicht öffentlichen Kreditinstituten konkurrieren, oder 
auch auf gesetzliche Krankenkassen, die in bestimmten Bereichen am Wettbewerb mit priva‐
ten Krankenversicherungen teilnehmen. Wir möchten auf folgende Zusammenhänge hinwei‐
sen: 
 

 Es ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass sich auch die Technische Hochschule 
Wildau in einer Wettbewerbssituation befindet, wenn sie die in Rede stehende App 
vermarktet. Unter dieser Voraussetzung hielten wir es grundsätzlich für denkbar, dass 
die Offenlegung des Quellcodes einen unzulässigen Eingriff in den Wettbewerb dar‐
stellen könnte.  
 

 Ob diese Voraussetzung  vorliegt, können wir von hier aus jedoch nicht beurteilen. 
Insbesondere lässt sich der Formulierung, nach der „… die Hochschule aktuell mit der 
Web‐App und dem ihr zugrundliegenden Quellcode [Einnahmen] einnehmen kann …“ 
nicht entnehmen, ob eine entsprechende Vermarktung tatsächlich stattfindet. Die 
Ausnahme des § 2 Absatz 5 Nummer 2 AIG vom Anwendungsbereich des Gesetzes 
kommt unseres Erachtens jedenfalls dann nicht zum Tragen, wenn die Vermarktung 
lediglich eine vage Option ist. 
 

 Widersprüchlich zum Schutzzweck des § 2 Absatz 5 Nummer 2 AIG erscheint uns auch 
die Argumentation der Hochschule, der Quellcode sei schutzbedürftig, „um ein für ei‐
gene Tätigkeiten entwickeltes Computerverfahren vor ungerechtfertigter Benutzung 
durch andere zu schützen“. Die ausschließliche Nutzung für eigene Tätigkeiten würde 
eine Wettbewerbssituation von vornherein ausschließen. Unklar bliebe dann, weshalb 
eine Benutzung durch andere ungerechtfertigt sein soll. 
 

 Außerdem ist zu bedenken, ob die Herausgabe des Quellcodes alleine bereits einen 
unzulässigen Eingriff in den Wettbewerb darstellt. In diesem Zusammenhang möchten 
wir auf die aktuelle Diskussion um kommerzielle Anwendungen zur Kontaktnachver‐
folgung, ihren Quellcode sowie die verwendeten Lizenzen verweisen. Vor diesem Hin‐
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tergrund bedarf eszur Geltendmachungvon Wettbewerbsnachteilen möglicherweise
einer differenzierteren Darlegung.

Wie Siean diesen Ausführungen erkennen können, halten wir den Verweis auf den nicht erfüll ‐
ten Aktenbegriff für unzutreffend. Bezüglich der Argumentation der Technischen Hochschule
Wildau zu § 2 Absatz 5 Nummer 2 AIG erachten wir eine konkretere Begründung der Wettbe ‐
werbssituation bzw. der Gefahr eines unzulässigenEingriffs in den Wettbewerb für erforder ‐
lich. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Einschätzungweitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

███ ███


